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Ge m it. i  36 Abs. 1 Nr. S des Hochschulgesetzes genehmige ich 
die am 31. 1. 1977 1977 vom Senat der Technischen H och
schule U arm stadt beschlossene D iplom prüfungsordnung der 
Technischen Hochschule D arm stsd t (Allgemeiner Teil).

DIPLOM PRÜFUNGSORDNUNG

DER

TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARMSTADT 

Präam bel

lm  Rahm en der an der TH D arm stadi durchzuführenden Prü
fungen soll der Bewerber neben den fachlichen Kenntnissen 
die Fähigkeit erw erben, den Zusam m enhang seines Faches mit 
anderen W issenschaften zu verstehen, die Folgen der A nwen
dung des Wissens zu bedenken und die V erantw ortung der 
W issenschaft für die Gesellschaft zu erkennen.

S 1 Zweck d e r Prüfung

Die D iplom prüfung bildet einen beruf&qualifizierenden A b
schluß des Studium s. Durch die Prüfung soll festgestellt wer
den , ob der Prüfungsbewerber die flir den Ü bergang in die Be
rufspraxis erforderlichen gründlichen Fachkenntnisse erw or
ben hat und die Fähigkeit besitzt, nach w issenschaftlichen 
M ethoden selbständig zu arbeiten.

!• A llgemeine Präfungsbeatimm ungen 

S 2 Akadem ische Grade

Die F achbereiche der TH D arm stsdt verleihen nach bestande
ner D iplom prüfung folgende akadem ische G rade:

i  3 r r tfu n p b 'i t i iD in u n tc i l  und S tud tcnordnunrcn
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m utigen der Fachbereiche. Diese w erden insoweit erlassen, all 
es die allgemeine Prüfungsordnung ausdrücklich verlangt oder 
keine entgegenstehende Bestim m ungen trifft.

(2) Der D iplom prüfung geht eine D iplom vorprüfung voraus. 
Hierfür gilt A b sa u  1 entsprechend. D urch die Diplom vor
prüfung soll der Bewerber nachweisen, daß  er sich die inhalt 
liehen Grundlagen eines Faches, ein m ethodisches lnstrum en 
ta n  um und eine system atische O rientierung erw orben hat 
die erforderlich sind, um das w eitere Studium  mit Erfolg 
zu betreiben.

(3 ) Die Ausführungsbestim m ungen der Fachbereiche können 
eine Teilung der D iplom prüfung und der D iplomvorprüfung 
in m ehrere Prüfungsabschnitte vorsehen. Die Studienordnun- 
gen und Prüfungen sind so zu regeln, daß  die D iplomvorprü
fung im Anschluß an das 4 Sem ester und die Diplomprüfung 
un A nschluß an das 8. Sem ester abgelegt werden kann. Dabei 
sind die V oraussetzungen zu regeln, un te r denen die P rüfun
gen auch früher angetreten werden können.

(^ )  Die R ahm enstudienordnung für D iplom -Sludienginge und 
die S tudienordnungen der Fachbereiche sind ira A m tsblatt 
des Hessischen K ultusm inisters zu veröffentlichen.

' i  4 Reformrnodelk

(1) Zur Erprobung von Reform modeUen können die Fachbe
reiche Ausführungsbestim m ungen beschließen, die von dieser 
allgemeinen Prüfungsordnung abweichen. Sie bedürfen der Z u 
stim m ung dt-s Ständigen Ausschusses 1, der nach Anhörung des 
Senats entscheidet. W eitere Zuständigkeiten bleiben unberührt. 
Die G eltung der abw eichenden Bestimmungen ist zu befristen" 
V or A blauf der Frist hat der Fachbereich einen Bericht über 
die Ergebnisse des Reform m odells dem  Ständigen Ausschuß I 
und  dem  S era t vorzulegen.

(2 ) Ausführungsbestim m ungen *ur E rprobung von Reform m o- 
dellen »ollen nur genehmigt w erden, w enn eine dazugehörige 
S tudienordnung vor},egt. die V ergleichbarkeit mit en tspre
chenden Studiengängen ln anderen Bundesländern gewähr-
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|  S Bestandteile and  Art der Prüfung

(1 ) D iplomprüfungen und D iplom vorprüfungen bestehen aus 
schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen. Die Diplom
prüfung um faßt außerdem  die D iplom arbeit.

(2 )  Die Ausführungsbestimmungen der F achbereiche regeln, 
In welchen F lch e m  Prüfungen schriftlich u n d /oder mündlich 
durchgeführt werden.

(3) Die Prüfer aus anderen Fachbereichen müssen bis zum 
M eldeterm in bekanntgeben, ob sie schriftlich u nd /ode r m ünd
lich prüfen.

(4 ) Die Ausführungshestimmungen der Fachbereiche müssen 
die Prüfungsanforderungen in den einzelnen E ichern  soweit 
wie möglich konkret beschreiben und begrenzen. Sie müssen 
b estim m en, welche Studienleistungen als V oraussetzungen für 
die einzelnen Prüfungsleistungen erfüllt sein müssen.

(5 ) Die Ausführungshestimmungen der F achbereiche müssen ' 
Em pfehlungen zur Reihenfolge der einzelnen Prüfungsleistun- 
gen enthalten . Der Prüfungsstoff soll nach M öglichkeit in der 
Welse konzentriert w erden, daß Prüfungsschw erpunkte u nd / 
oder Pflicht- und P flichtw ahlflcher gebildet w erden. Nach 
M öglichkeit sind E inzelflcher zu fachübergreifenden G ebieten 
zutam m enzufassen, in denen die F lh igke iten  und Kenntnisse 
des B ew erben geprüft werden können.

II. Verwaltung dar Prüfung 

|  4 Prüfungaar kr« tariat

(1 )  D u  Prüfungssekretariat ist zentrales V erw altungsorgan 
für das gesamte akademische Prüfungswesen.

(2 ) Der P rlslden t berich tet dem S tlnd igen  Ausschuß für 
Lehr- und Studienangelegenheiten aufgrund der erfaßten 
Prüfungsdaten des Prüfungssekretariats jlh rlic h  Ober die 
Entw icklung der Prüfungen und der S tudienzeiten .

f 7 Prüfungskom missionen

(1 ) In der Regel wird für jeden Studiengang eine Prüfungs
kom m ission eingerichtet; diese Ist zustlnd ig  für die D iplom 
vorprüfung und die D iplomprüfung fm betreffenden  Studien 
gang. Sie benennt eines ihrer M itglieder als Beauftragten für 
Fragen der Diplom vorprüfung im betreffenden Studiengang; 
das Mitglied m uß Hochschullehrer sein.

(2 ) Die Prüfungskommissionen werden jeweils aus dem  Kreis 
der Hochschullehrer von derii F achbereich eingesetzt, dem 
der betreffende Studiengang zugeordnet ist. Sind an einem 
S tudiengang m ehrere Fachbereiche beteiligt, so entsenden 
die betreffenden Fachbereiche in der Regel die gleiche Zahl 
von M itgliedern. Die Prüfungskommission kann M itglieder an
derer Fachbereiche, soweit sie an dem  jeweiligen Studiengang 
beteiligt sind und die Prüfungsordnung dies erfo rd ert, als M it
glied der Prüfungskommission hinzuziehen. Sie sind zur Ab
schlußsitzung mit Stim m recht ( |  29 Abs. 4) hinzuzuziehen, 
w enn sie als Prüfer in einem Prüfungsabschnitt beteiligt waren.

(3 ) Die Fachbereiche entsenden je einen V ertre ter der wissen
schaftlichen M itarbeiter und der S tuden ten  in die Prüfungs

komm ission; im Falle des Abs. 2 Satz 2 kann jeder der be
treffenden Fachbereiche je ein Mitglied dieser G ruppe entsen 
den; die M ehrheit der H ochschullehrer m uß sichergestrllt sein. 
Die w issenschaftlichen M itarbeiter müssen mindestens die Dip
lom prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben.

(4) Die A mtszeit der M itglieder b e trlg t m indestens zwei Jahre, 
soweit sie H ochschullehrer sind, andernfalls m indesten! ein 
Jahr. Für eine Überschneidung der Amtszeiten der Mitglieder 
soll Sorge getragen w erden.

(5 ) Die Beauftragten nach Abs. I Satz 2 sind Mitglieder einer 
zentralen D iplom -Vorprüfungskom m ission. Den Vorsilz führt 
der Leiter des Prüfungssekretariats, der -  ebenso wie sein Stell
vertreter -  Professor auf Lebenszeit sein m uß. Die V ertreter 
der S tudenten  und wissenschaftlichen M itarbeiter im Senat 
entsenden je einen V ertreter in die zentrale D iplom-Vorprü
fungskommission.
(6 ) Der Leiter des Prtifungssekrelariats wird vom Prlsidenten 
im Einvernehm en mit dem  Senat eingesetzt.

|  8 V erfahren der Prüfungskom mission

(1) Die Prüfungskom missionen der Fachbereiche w lhten je 
weils aus den in ihnen vertretenen  Professoren einen Vor
sitzenden, der die G esch lfte  führt, sowie einen 'S tellvertreter. 
Dem Vorsitzenden können Aufgaben der Prüfungskommission 
nach |  9 generell oder im Einzelfall übertragen werden. |  7 
Abs. 5 bleibt unberührt.

(2 ) Die Prüfungskom mission ist beschlußflhig, wenn m inde
stens zwei D rittel Ihrer M itglieder anwesend sind. Sie be
schließt mit der M ehrheit der Abwesenden Mitglieder, wobei 
diese Mehrheit die M ehrheit der Stim m en der anwesenden 
H oclrschullehrei en thalten  m uß.

|  9 Aufgaben der Prüfungskom m ission

(1 ) Die Prüfungskom mission sorgt dafür, daß die Bestim m un
gen der Prüfungsordnungen eingehalten werden. Sie trifft die 
hierfür notwendigen Entscheidungen, sofern nicht durch dies« 
Prüfungsordnung eine andere Zustlndigkeit begründet ist.

(2) Die Prüfungskom mission bestim m t für die einzelnen Prü
fungen die Prüfer und Beisitzer. ( |  22).

(3 )  Die K om m issionsm itglieder haben das R echt, den Prü
fungen beizuw ohnen.

(4 ) Die Prüfungskom mission berich te t dem jeweils ausfind i
gen Fachbereich aufgrund der erfaß ten  Prüfungsdaten des 
Prüfungssekretariats jlh rlic h  über die Entwicklung der Prü
fungen und der S tudienzeiten .

(3) Die zentrale Vorprüfungskom m ission nach |  7 Abs. 3 en t
scheidet in A bstim m ung mit dem  Prlsidenten  in Angelegen
heiten, die alle oder m ehrere Studienglnge bis zur D iplomvor
prüfung betreffen , um  die E inheitlichkeit der,Prüfungsverfah
ren zu w ahren. Sie entscheidet im Rahm en der Diplom vorprü
fung insbesondere über F ristverllngerungen, Ordnungswidrig
keiten bei Prüfungen und bere ite t die Entscheidung des Senats 
über zweite W iederholungsprüfungen vor.

F achbereich D iplom -Fachrichtung Akadem ischer Grad In Kurzform

Rechts- u. W irtschaftsw issenschaften W irtschaftsingenieurwesen D iplom -W irtschafts
ingenieur

(D ipl-W irtsch. 
Ing.)

W irtschaftsinform atik D iplom -W irtschafts
in fo rm atiker

(Dipl.-W irtsch. In 
form .)

Erziehungswissenschaften u. Psychologie Psychologie Diplom-Psychologe (Dipl.-Psych.)

M athem atik M athem atik Diplom -M athem atiker (Dipl.-M ath.)

D iplom -Ingenieur (Dipl Ing.)

Physik Physik D iplom -Physiker 

Diplom Ingenieur

(Dipl.-Phys.)

(Dipl.-Ing.)

M echanik (M echanik - D ip lom ingen ieur (Dipl.-Ing.)
(M eterologie Diplom -M eteorologe (Dipl Met.)

#



Fachbereich D iplom -Fachrichtung Akadem ischer Grad ln K urzform

Physikalische Chemie u. Chem ische )
Technologie i Chem ie Diplom-Chemiker (Dipl -Chem.)

Anorganische Chemie u. K ernchem ie l  

Organische Chemie u. M akrom olekulare C hem ie^

Diplom ingenieur , (D ipl -Ing )

Biologie Biologie Diplom-Biologe (Dipl. B io l)

Geowissenschaften u. G eographie i Geologie Diplom-Geologe (Dipl.-Geol.)
Mineralogie Diplom-Mineraloge (Dipl -Min.)

D iplom ingenieur (Dipl.-Ing.)

Vermessungswesen

Wasser und V erkehr I

Vermexsungswesen Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)

Konstruktiver Ingenieurbau J
Bauingenieurwesen D iplom ingenieur (D ipl.-Ing)

A rchitektur A rchitektur D iplom ingenieur (Dipl.-Ing.)

M aschinenbau

Elektrische Energietechnik 

Elektrische N achrichtentechnik

I V

Allgemeiner M aschinenbau 

Papieringenieurwesen 

Druckmaschinen u. 
Druckverfahren

Diplom-Ingenieur

/

(D ipl.-Ing)

i '  . E lektrotechnik Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)

Regelungs- u. D atentechnik 

Regelungs- u. D atentechnik
!

D atentechnik
(T echn.lnf.)

D iplom-Ingenieur (Dipl.-Ing )

Inform atik
\ i

Inform atik Diplom -Inform atiker (D ipl.-Inform .

|  10 Prüfer und Beisitzer

(1 ) Die Hochschullehrer sind Prüfer In den F lc h e m , in denen
•ie eine LehrtIHgkeit ausüben. j | .

(2) Vom Fachbereichsrat können iu ch  Em eriti, Professoren 
Im Ruhestand, H onorarprofessoren, kommissarisch beauf- 
traiite Professoren und Lehrbeauftragte zu Prüfern in denje
nigen F lchern  bestellt w erden , ln denen sie eine Lehrtltig- 
keit w ahrnehm en bzw. w ahrgenom m en haben. Dies gilt auch 
fOr die Prüfer gem ifi Aba. t ,  die der Technischen Hochschule 
D arm stadt nicht m ehr angehören; der Fachbereichsrat setzt 
hierfür Jeweils eine angemessene Obergangsfrist fest.

(3) Die Beisitzer einer Prüfung in einem Fach w erden to n  der 
Prüfungskommission aus dem  Kreis derjenigen M itglieder der 
an der Prüfung beteiligten Fachbereiche bestim m t, die bereits 
eine entsprechende D iplom prüfung oder eine tergleichbare 
Prüfung bestanden haben.

III. Prifungsvorauaaetzungen und  -verfahren

|  I I  Allgemeine Zolssaungevorauaeetzungen

(1) Die Zulassung zu einer D iplom prüfung oder D iplom vor
prüfung setzt im Rahm en der S tudienordnung ein ordnungs- 
gem lßes S tudium  des Bewerbers Im betreffenden Studlen-

*nnJ* gang an der TH D arm stadt oder einer anderen wissenschaft- 
er ch liehen Hochschule voraus. Zur Zeit der M eldung zur Prüfung 

und w lhrend ihrer Ablegung m uß der Bewerber in dem betref
fenden Studiengang an der TU D lrm stad t Im m atrikuliert sein. 
Soll von der Im m atrikulationspflicht w lhrend der Ablegung 
der Prüfung abgesehen w erden, so bedarf dies der Zustim m ung 
des ausfindigen Fachbereichsrats. |  25 Abs. 2 IIHG bleibt u n 
berührt.

(2) Die Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche können 
vornehen, daß vor der Zulassung zu einer Prüfung ein Prakti
kum  außerhalb der Hochschule abzulegen ist. In diesem Fall 
müssen die Ausführungsbestimmungen die D urchführung des 
Praktikum s regeln. W eiterhin können die Ausführungsbestim 
mungen vorsehen, daß  vor der Zulassung zu einer Prüfung die 
Teilnahme an einer S tudienberatung nachzuweisen Ist.

|  12 Nachweis« bei der M eldung zur D lplom vorprlfung oder 
Diplom prüfung

(1 ) Bei der ersten Meldung zu einer Prüfung sind beim Prü
fungssekretariat folgende Unterlagen nachzuweisen:

a) das Reifezeugnis oder ein von der ausfindigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis;

b) das Studienbuch der TH Darm stadt und gegebenenfalls 
die S tudienbücher aller anderen besuchten H ochschulen;

c) Bescheinigungen über Studienleistungen und sonstige 
U nterlagen, die In den A usführungsbestim m ungen des 
Fachbereichs gefordert werden.

d) Nachweise Ober die Zulassungsvoraussetzungen gem lß  
|  11 Abs. 2, sofern diese in den Ausführungsbestim m un- 
gen der Fachbereiche vorgesehen sind;

e) eine ErklXrung darüber, ob der Bewerber bereits eine 
D iplom prüfung oder Diplom vorprüfung im gleichen S tu 
diengang versucht, abgelegt oder nicht bestanden hat;

0  «ine Darstellung des Bildungsganges;

g) der Nachweis über die Zahlung der Prüfungsgebühr.

(2 ) Sehen die Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche 
W ahlmöglichkeiten für einzelne Prüfungsficher vor, so sind 
die gew ählten F lch e r bei der Meldung zum entsprechenden 
Prüfungsabschnitt anzugeben.

(3 ) Bei der M eldung zur Diplom prüfung ist außerdem  das 
Zeugnis über die bestandene Diplom vorprüfung des gleichen 
Studienganges nachzuweisen, sofern die Ausflihrungsbestim- 
mungen des Fachbereiches nichts anderes vorsehen.

|  13 Zulaa*ran« zur Prüfung

(1) Ober die Zulassung zur Diplom vorprüfung entscheidet 
der Leiter des Prüfungssekretariats, in Zw eifelsflüen im Ein
vernehm en mit dem Vorsitzenden der zuständigen Prüfungs
kom m ission. Ober die Zulassung zur D iplom prüfung en tschei
det der V orsitzende der zustlndigen Prüfungskom mission. 
Das G leiche gilt für die Zulassung zur Prüfung in einem Fach.

(2 ) Die Zulassung zur Diplomvorprüfung oder D iplom prüfung 
m uß versagt w erden,



•)  w enn Her Bewerber Hie betreffende Prüfung an der TU 
D arm stadt oder einer anderen w issenschaftlichen H och
schule im gleichen Studiengang endgültig nicht bestan 
den hat;

b) w enn der Bewerber die in S 12 genannten Nachweise 
nicht erbringt. Über Ausnahmen in besonderen F lllen  
entscheidet auf A ntrag des Bewerbers die zustlndige 
Prüfungskom mission.

|  14 M aldefrfcfen

nie zustlndige Prüfungskom mission gibt die Fristen für die 
Meldung zur Prüfung sp ltestens vier Wochen vor Beginn der 
M eldefrist (in  der Regel M itte D ezem ber bzw. Mitte Juni) 
durch Aushang beim  D ekanat und beim Prüfungssekretariat 
bekannt.

v
|  IS R ück tritt und  V arslum nla

(1) Ein R ücktritt von einer Prüfung in einem Fach ist bis 
sp ltestens vier W ochen vor dem Prüfungstermin ohne Angabe 
von G ründen m öglich; der R ücktritt ist dem  Prüfungssekreta
riat schriftlich m itzuteilen.

(2 ) Nach dem in Absatz I genannten Zeitpunkt ist ein Rück
tr itt von der Prüfung in einem Fach nur bei Vorliegen triftiger 
Gründe auf Antrag möglich; der A ntrag ist unm itte lbar nach 
P ekanntw erden der Gründe zu stellen, die Gründe sind glaub
haft zu machen. Die Prüfungskom mission entscheidet mög
lichst vor dem Prüfungstermin darüber, ob die Gründe aner
kannt werden.
(3) Die Prüfung in einem Fach wird als „n icht ausreichend“ 
e rk ü r t, w enn der Bewerber ohne triftige Gründe oder, nach
dem seine Gründe von der Prüfungskom mission nicht aner
kannt w orden sind, zum Prüfungsterm in nicht erscheint.

IV. A nrechnung von Prüfungen und Studlenlcistungen 

|  16 A nrechnung von Prüfungen

(1) Diplom vorprüfungen und andere gleichwertige Prüfungs
leistungen, die der Bewerber an w issenschaftlichen Hochschu
len im G eltungsbereich des G rundgesetzes im entsprechenden 
Studiengang bestanden hat, w erden angerechnet. Diplom vor
prüfungen und einzelne Prüfungsleistungen in anderen Stu- 
dienglngen oder an anderen Hochschulen werden angerech
net, soweit die G leichwertigkeit nachgewiesen wird. Anstelle 
der D iplomvorprüfung können in begründeten A usnahm en!- 
len andere Prüfungsleistungen angerechnet w erden, soweit 
die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Die Entscheidungen 
trifft die Prüfungskommission erforderlichenfalls un te r H eran
ziehung eines Prüfers des betreffenden Faches.

(2) Prüfungen ausllndlscher w issenschaftlicher Hochschulen 
können hach Feststellung der G leichw ertigkeit von der Prü
fungskommission als DiplomvorpAifung angerechnef werden. 
Für die G leichwertigkeit sind die von der Kultusm inisterkon- 
ferrnz und der W estdeutschen R ektorenkonferenz gebilligten 

XqvlTa^ nzveretn^ aninCen maßgebend.
(3) In staatlich anerkannten F ernstudien erw orbene Leistungs
nachweise w erden, soweit sie gleichwertig sind, von der Prü
fungskommission im Zweifelsfall un te r Hinzuziehung eines 
Prüfers im betreffenden Fach als Prüfungsleistung angerechnet. 
Be» der Festlegung der G leichwertigkeit sind gemeinsame Be
schlüsse der K ultusm inisterkonferenz und der W estdeutschen 
Rektorenkonferenz zu beachten.

|  17 Anrechnung von Studienlelatungen

( l )  An anderen w issenschaftlichen H ochschulen im G eltungs
bereich des Grundgesetzes erbrachte Studienleistungen und 
Studienzeiten Im einschUgigen Studiengang werden anerkannt; 
das Gleiche gilt für Studienleistungen in anderen S tudien 
gingen, sofern ihre G leichwertigkeit vom bestellten Prüfer 
anerkannt wird. Die Prüfungskom mission hat die E inheitlich
keit der Entscheidungen für den betreffenden Studiengang 
sicherzustellen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen, die

an anderen Hochschulen erbracht worden sind. ( |  16 Aba. 2 
gilt entsprechend).

(2) Soweit der Bewerber ein Studium  oder ein G rundstudium  
an einer Fachhochschule im Geltungsbereich des G rundgeset
zes absolviert hat, müssen die erbrachten Prüfungs- und S tu 
dienleistungen entsprechend den R ichtlinien des Landeskura
torium s bzw. den jeweils geltenden Bestimmungen anerkannt 
w erden. Die Feststellung trifft der aufnehm ende Fachbereich.

 ̂ V. Studienlelatungen und Diplomarbeit

|  18 Studienlelatungen und atudienbegleltende Prüfungen

(1) Die Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche regeln, 
in wetchen F ieb e rn  und in welcher Form  Studienleistungen 
(Entw ürfe, Zeichnungen, Berechnungen, Praktika, Seminar- 
und S tudienarbeiten , Ü bungsarbeiten, P rojektarbeiten oder 
dergleichen) als Voraussetzung für die Zulassung zur D iplom 
prüfung bzw. Diplom vorprüfung zu erbringen sind. Die S tu 
dienleistungen müssen auch in den entsprechenden S tud ien 
ordnungen aufgeführt werden.

(2) Die Zulassung zu einer Prüfung oder Teilprüfung soll davon 
abhlngig gem acht w erden, daß die erforderlichen S tud ien 
leistungen m indestens mit „ausreichend“ bew ertet oder aner
kannt w orden sind.

(3) Die A usführungsbestim m ungen der Fachbereiche können
vorsehen, daß studienbegleitende Prüfungen w lhrend des S tu 
diums s ta ttfinden , w enn sichergestellt ist, daß die Zahl der 
atudienbegleitenden Prüfungen kleiner ist als die Zahl der ab
schließenden Prüfungen. Die studienbegleitenden Prüfungen 
müssep nach A nforderung und Verfahren den abschließenden 
Prüfungen gleichwertig sein. Die Ausführungsbestimmungen 
der Fachbereiche müssen vorsehen, daß unabhlngig vom A n
gebot der atudienbegleitenden Prüfung der S tudent auch eine 
abschließende Prüfung w lhlen  kann. ,

|  19 D iplom arbeit

(1) Die D iplom arbeit »oll zeigen, daß  der Bewerber in der Lage 
ist, ein Problem  aus seiner Fachrichtung selbständig nach wis
senschaftlichen M ethoden zu bearbeiten. Sie kann auch bei 
Them enstellung als G m ppenarbeit zugelassen werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bew ertende Beitrag des Einzelnen 
aufgrund der Angabe von A bschnitten, Seitenzahlen oder an
deren objektiven K riterien, die eine eindeutige Abgrenzung er
möglichen, erkennbar ist und die A nforderungen nach Satz 1 
erfüllt.

(2 ) Das Them a der D iplom arbeit kann erst nach der Zulassung 
des Bewerbers zur Prüfung ausgegeben w erden. Der Bewerber 
kann dem V orsitzenden der Prüfungskommission den H och
schullehrer vorschlagen, der das Them a stellt, die Arbeit be 
treu t und nach M aßgabe des { 26 bew ertet, wobei in begründe
ten F lllen  durch die Prüfungskommission von dem Vorschlag 
des Bewerbers abgewichen werden kann. V orschüge des Be
werbers über das Them a können berücksichtigt w erden. Die 
AusfUh/ungsbestimmungen der Fachbereiche können vorsehen, 
daß die Them enstellung der Genehm igung der Prüfungskom
mission bedarf.

(3) Die D iplom arbeit darf mit Zustimmung des Vorsitzenden 
der Prüfungskom mission in einer Einrichtung außerhalb der 
Hochschule ausgeführt w erden, wenn die Betreuung durch  ei
nen in Forschung und Lehre tltigen  Hochschullehrer gesichert 
ist.

(4) Die A usführungsbestimmungen der Fachbereiche regeln 
die F rist, innerhalb derer die D iplom arbeit anzufertigen und 
der Prüfungskom mission einzureichen ist. Die Frist für die An
fertigung der D iplom arbeit darf sechs M onate n icht überschrei
ten; in besonderen F lllen  kann eine llngere Frist vorgesehen 
werden. Das Them a m uß so beschaffen »ein, daß es innerhalb 
der gesetzten Frist bearbeitet werden kann. Die Frist kann von 
der Prüfungskom mission in begründeten A usnahm eflllen ver
längert w erden, jedoch  höchstens bis zum D oppelten der n o r
malen Bearbeitungszeit.



(5 ) Der Bewerber kann sp ltestens bis tu m  A blauf de« en te n  
Viertel« der vorgesehenen Frist da« gestellte Thema zurück- 
geben. Eine Rückgabe de« dann neu gestellten Themas ist aus- 

^ je s c h lo s s e n .

*?(6) Die D iplom arbeit Ist vom Bewerber mit eitlem Venteichnls 
- 'l i l le r  benutzten  Quellen und Hilfsmittel und einer E rklirung 
>Nzu versehen, daß  er die A rbeit selbständig verfaßt hat.

) (7 ) Die D iplom arbeit wird Bestandteil der Prüfungsakten und 
verbleibt bei der H ochschule.

/  VI. Durchführung der Prüfung 
■ |  20 Prflfungsterailne

1 ( I )  Die regelmlßigen Prüfungen finden grundsltz lich  jlh rlich  
. zweimal, im Frühjahr und im Herbst sta tt. In begründeten Son

derfüllen und in den Fachbereichen, deren Ausfühningsbestim- 
mungen dies als Regel zulassen, können Term ine für Einzelprü
fungen von der zustlndigen  Prüfungskommission im Benehmen 

• m it dem jeweiligen Bewerber und dem bestellten Prüfer festge
legt werden.

(2 ) Das P rüfungssekrettriat gibt im Einvernehm en mit den zu
l l '  *en Fachbereichen möglichst frühzeitig ln einem Prü
f t tan Zeit, O rt und F lch e r der Prüfung sowie Namen der 

, Prüter und der Bewerber bekannt. Muß aus zwingenden Grün- 
'  den von diesem Prüfungsplan abgewichen w erden, so ist die 

N eufestsetzung des Term ins in der Diplomvorprüfung nur mit 
Genehmigung des Prüfungssekretariats und in der D iplom prü
fung nur mit G enehm igung der Prüfungskommission des zu
stlndigen Fachbereichs im Einvernehm en m it dem  betroffenen 
Bewerber und Prüfer möglich. * •

|  I I  Prffungaflcher

(1 ) Dia A usführungsbestim m ungen der F achbereich» legen 
. die Prüfungsflcher fest. Die Studienordnung m uß dam it über

einstim m en.

(2) Zusätzlich zu den nach Absatz 1 zu bestim m enden Prü- 
fungsflchern hat jeder Bewerber das R echt, in anderen an der 
TH D arm stadt vertretenen  F lch e m  S tudien- und Prüfungs- 
leistungen zu erbringen. |  25 Abs. I Satz 2 und 3 Hessisches 
H ochschulgeseti ble ib t unberührt.

|  22 Auswahl\^er Prifar

(1 ) Zur A bhaltung der P rÜ fuh | im Einzelfach wird von der 
Prüfungskom mission in der Regel derjenige H ochschullehrer 
Bestimmt, der die L ehrtltigkeit in diesem Prüfungsfach aus- 
übt.

(2) Sind für das gleiche Prüfungsfach vom Fachbereichsrat 
m ehrere Prüfer bestellt ( |  10), so bestim m t die Prüfungs
kommission den Prüfer. Wünsche des Bewerbers können be
rücksichtigt werden.

(3) Wird ein Prüfungsfach von keinem H ochschullehrer voll 
vertreten, so können m ehrere H ochschullehrer für die gem ein
same Prüfung bestellt w erden.

|  2 '  Form  der Prüfung

( indliche Prüfungen in einem Prüfungsfach sind -In einer 
Pi*, ^ngsveranstaltung abzuhalten und m it einer N ote zu be
werten.

(2) Die Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche regeln die 
Dauer der mündlichen Prüfung. Sie sojl je Kandidat und Fach 
m indestens 15 M inuten betragen. Iri den mündlichen Prüfun
gen können auch schriftliche Aufgaben gesteift w erden. F.ln 
Beisitzer m uß stets zur Prüfung hinzugezogen w erden, wenn 
die Prüfung nur von einem Prüfer abgehalten wird. V or der 
Festsetzung der N ote hört der Prüfer die anderen an der Prü
fung m itw irkenden Prüfer oder den Beisitzer.

(3) Die Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche können 
neben den abschließenden Prüfungen auch studienbegleiten
de Prüfungen vorsehen (siehe f 1$ Abs. 3). Für studienbeglei
tende Prüfungen ist vom Fachbereich, dem der Studiengang zu

geordnet ist, die Prüfungsform allgemein im Einvernehm en mit 
den zustlndigen  Prüfern festzulegen.

(4 ) Zu den Prüfungen sind S tuden ten , die sich in einem nach
folgenden Prüfungsabschnitt der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, als Zuhörer zugelassen. Die Zahl kann vom Prüfer nach 
Maßgabe der rlum lichen V erhlltnisse b eschrlnk t werden. Die 
Zulassung erstreckt sich nicht auf di« Beratung und Bekannt
gabe des Ergebnisses an den Bewerber. Die Zulassung kann in 
A uanahm eflUen abgelehnt werden.

(5 ) ü b e r  Verlauf und Ergebnis der Prüfung wird ein P rotokoll 
von einem Prüfer bzw. dem Beisitzer angefertigt. Nach Beendi
gung der Prüfung ist das Ergebnis dem Bewerber bekanntzuge
ben.

|  24 Klausurarbeiten

Soweit nach den A usführungsbestimmungen der Fachberei
che K lausurarbeiten vorgesehen sind, soll der Bewerber darin 
nachweisen, daß er in begrenzter Zeit und mit begrenzten 
H ilfsm itteln Probleme mit den geliufigen M ethoden seines 
Fachs erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann.

|  25 Zusammenstellung dar Prifungserfebnlaaa

(1) ü b e r  die Ergebnisse der Prüfungen wird für Jeden Bewer
ber aufgrund der Protokolle der “Prüfungen im einzelnen Fach 
und der Bewertung der Diplom arbeit eine tabellarische Zu
sam m enstellung angefertigt. Darin werden die Ergebnisse der 
Prüfungen jeweils mit Prüfungsfach, Namen dea Prüfers, Da
tum  und Nöte festgehalten.

(2 )  Die D iplom arbeit Ist von dem H ochschullehrer, der das 
Them a gestellt und die Arbeit betreut hat, schriftlich zu beur
teilen. Die Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche kön 
nen vorsehen, daß die Benotung der D iplom arbeit durch die 
Prüfungskommission erfolgt. Wird im Falle des Satzes I die 
D iplom arbeit mit „nicht ausreichend" b ew ertet, so ist das Ur
teil eines zweiten Hochschullehrers einzuholen. Bei nicht über
einstim m ender Beurteilung entscheidet die Prüfungskom mis
sion nach Anhörung der beteiligten H ochschullehrer über die 
endgültige Bewertung. Bei diesen Entscheidungen sind die 
studentischen V ertreter (5 7 Aba. 3) n ich t stim m berechtigt.

(3 ) Nach jedem  Prüfungsabschnitt und nach A bschluß dea ge
sam ten Verfahrens wird dem Bewerber auf A ntrag Einsicht in 
«eine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen G ut
achten und in die Prüfungsprotokolle g ew lhrt.

V it. Bewertung der Prüfung»- und Studienleiatunfen 

|  26 Notenschlüssel /

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfung«- und S tudienleistun
gen und für die Diplom arbeit werden von dem  Jeweiligen Prü
fer festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende 
N oten zu verwenden:

I »  sehr gut * eine besonders hervorragende
Leistung;

2 •  gut ■  eine erheblich über dem Durch-

3 ■  befriedigend -  eine Leistung, die in Jeder Hin
sicht durchschnittlichen Anforde
rungen entsprich t;

4 •  ausreichend ■  eine Leistung, die tro tz  ihrer
M lngel durchschnittlichen Anfor
derungen entsprich t;

5 •  n icht ausreichend ■  eine Leistung mit erheblichen
Mlngein

Zur d ifferenzierten Bewertung der Leistungen können Zwi
schenw erte durch Erniedrigen oder E rhöhen der Notenziffer 
um 0,3 gebildet werden. Eine Bewertung mit den Noten 4 ,3 , 
4, 7 und 5,3 ist ausgeschlossen.

(2)  Sofern die Prüfung in einem Fach aus m ehreren Teilprü
fungen besteh t, errechnet sich die Fachnote aus dem Durch
schnitt der einzelnen Prüfungsleistungen. Die AusfUhmngsbe-



Stimmungen der Fachbereiche kennen einzelnen Prüfungslei- 
Stungen ein besonderes Gewicht beimessen.
Aha 1 gilt entsprechend.

Die Fachnote lau tet:

Bei einem D urchschnitt bis 1,5 
bei einem D urchschnitt (Iber 1,5 bis 2,5 
bei einem D urchschnitt über 2,5 bis 3,5 
bei einem D urchschnitt über 3,5 bis 4,0  

bei einem D urchschnitt Uber 4,0

sehr gut; 
gut;
befriedigend; 
ausreichend; 

nicht ausreichend.

(3) Die G esam tprüfung Ist bestanden, wenn slm tliche Fachno* 
ten m indestens „ausreichend“ (bis 4 ,0) sind.

|  27 Featlegender N oten

(1) Die N oten w erden gm ndsltzlich von dem  Prüfer des jew ei
ligen Faches feslgelegt. Nehmen w eitere Prüfer an einer Prü
fung teil, so sind sie vor der Festlegung zu hören.

(2) Im Falle der itudienbegleltenden Prüfung wird die N ote 
von dem jenigen H ochschullehrer festgelegt, der die Prüfungs- 
eufgabe gestellt hat.

|  28 N ichtbeatehen einzelner Prüfungen

(1) Einzelne Prüfungsfücher, die mit „n icht ausreichend“ be
w ertet w erden, sind nicht bestanden.

(2) Wird die D iplom arbeit nicht innerhalb der Abgabezeit e in 
gereicht, wird sie als „n icht ausreichend“ e rk llr t. |  19 Abs. 4 
Satz 4 bleibt unberührt.

(3) Hat ein Bewerber einzelne Prüfungsfächer nicht bestanden 
oder ist seine D iplom arbeit nicht m indestens mit „ausrei
chend" bew ertet w orden, so wird ihm dieses Ergebnis von dem  
jeweiligen Prüfer m itgeteilt. Die endgültige schriftliche Be
nachrichtigung durch das Prüfungssekretariat erfolgt nach der 
S itzung der ausfindigen Prüfungskommission.

(4 ) Im übrigen gelten die Vorschriften des |  IS Abs. 2 und 3.

|  29 G esam turteil hei bestandener Prüfung

(1) Das G esam turtell einer bestandenen D iplom vorprüfung 
oder D iplom prüfung errechnet sich aus dem D urchschnitt 
der F achnoten  in den einzelnen Prüfungsfichem  sowie im Fal
le der D iplom prüfung der D iplom arbeit. Die AusfUhrungsbe- 
Stimmungen der Fachbereiche können eine besondere G ew ich
tung einzelner F achnolen  vorsehen. Gleichzeitig können sie 
festlegen, daß  die M ittelnote aller studienbegleitenden Lei
stungsnachweise (S tudienarheiten) wie eine Fachnote im R ah
men des GesamturteiLs Berücksichtigung findet oder daß ein 
zelne studienbegleitende Leistungsnachweise (S tudienarbelten) 
besonders gew ertet w erden, sofern sie nach A nforderung und 
V erfahren einer Prüfungsleistung gleichwertig sind und die G e
samtprüfung ohnehin bestanden ist. D u  Gleiche gilt für son 
stige bew ertete Leistungsnachweise. V oraussetzung für die A n
wendung ist die Abgabe einer E rkllrung in en tsprechender A n
w endung des |  19 Abs. 6.

(2) Die G esam tnote einer bestandenen Diplom vorprüfung o der 
D iplom prüfung lau tet:

bei einem D urchschnitt bis 1,5 sehr gut;
bei einem  D urchschnitt Uber 1,5 bis 2,5 gut;
bei einem D urchschnitt über 2.5 bis 3,5 befriedigend;
bei einem D urchschnitt Über 3,5 bis 4 ,0  ausreichend.

(3 ) Bei überragenden Leistungen in der Diplom prüfung kann 
von der Prüfungskom mission auch das G esam turteil „m it 
Auszeichnung bestanden" erteilt werden. Bei dieser E n t
scheidung sind die studentischen V ertreter (9 7 Abs. 3) nich t 
stim m berechtigt.

(4 ) Die Ergebnisse der abgeschlossenen Vor- und D iplom prü
fungen werden erst nach den Abschlußsitzungen der b e treffen 
den Prüfungskom missionen bekanntgegeben.

VIII. W iederholung und Befristung der Prüfungen;
N ichthestehen der Gesamtprtifung 

|  30 W iederholung einer Prüfung

( I )  Wird die Prüfungsleistung In einem einzelnen Fach als

nicht ausreichend bew ertet oder gilt die Prüfung als nicht be
standen, so kann die entsprechende Prüfung w iederholt wer
den. Das gleiche gilt für die D iplom arbeit. Eine w iederholte 
schriftliche Prüfung darf erst dann als n icht ausreichend he--, 
w ertet werden, wenn dieses U rteil du rch  eine m ü n d lic h !^  
Nachprüfung b estltig t wurde. Diese ist zum  frühestm öglichen '' 
Zeitpunkt, gegebenenfalls in einem S onderterm in außerhalb ' 
des eigentlichen Prüfungszeitraum es, ahzuh allen .f 23 Abs. 2 ,4  
und 5 findet Anwendung. Vor der. W iederholung eines Prü
fungsfaches können dem Bewerber' von der Prüfungskommis
sion Auflagen erteilt werden. * ‘ •

(2 ) Studienleistungen, die mit n ich t ausreichend bew ertet 
werden oder als nicht bestanden gelten, können mehrmals 
w iederholt werden. |  32 Abs. I b leibt unberührt.

|  31 Zweit« Wiederholung

(1) Eine zweite Wiederholung eines einzelnen Prüfungsfaches 
ist nur In besonderen Füllen und nur in einem  Fach möglich, 
wenn der Bewerber infolge schwerwiegender Umstünde nicht 
die erforderlichen Leistungen erbringen konnte . Eine zweite 
W iederholung der D iplom arbeit ist ausgeschlossen. •

(2 ) Die Entscheidung nach Abs. I Satz I trifft der Sena*
nachdem er eine Stellungnahm e der Prüfungskom mission e 
geholt hat. Die Prüfungskom mission setz t nach positiver En* 
Scheidung des Senats den Term in einer zw eiten Wiederho
lungsprüfung fest und verllngert erforderlichenfalls die Frist 
nach $ 32 Abs. I. ; , .

(3 ) Der Bewerber soll Innerhalb Her F rist gem lß  9 32 Abs. 1 
und 2 Uber die zustlndige Prüfungskom m ission ein Gesuch u n 
te r Angabe der Gründe beim Senat einreichen.

9 32 Befristung der Prüfungen

(1 ) Jede Diplom prüfung und Jede D iplom vorprüfung m uß ein
schließlich etwaiger W iederholungsprüfungen (99 30, 31) 
sp ltestens zwei Jahre nach Beginn abgeschlossen sein. Die 
Frist beginnt mit der Ablegung der ersten Prüfung in einem 
Prüfungsfach. Im Falle von studienbegleitenden Prüfungen 
können die A usfühm ngsbestimm ungen der Fachbereiche einen 
sp lte ren  Fristbeginn vorsehen.

(2 ) Für Bewerber, die die D iplom prüfung vor dem  7. Fachse
m ester beginnen, beginnt die Frist nach Abs. I Satz 2 erst mit 
Beginn des 8. Fachsemesters.

(3 ) Eine V ertlngem ng der Frist nach Abs. I und  2 Ist auf An
trag möglich, wenn der Bewerber infolge schwerwiegender 
U m stünde nicht in der Lage war, diese Friat einzuhalten. Uber 
den Antrag entscheidet die zustlndige Prüfungskom mission.

9 33 N lchtbesfehen der Geaam tprüfung

(1) Die Prüfung ist nicht bestanden, w enn

a) der Bewerber zu einer zw eiten W iederholungsprüfung 
nicht zugelassen wird;

b) eine zweite W iederholungsprüfung' m it „n icht ausrei
chend" bew ertet wird;

c) die D iplom arbeit zum zweitenm al m it „n icht ausrei
chend“ bew ertet wird;

d) der Bewerber vom Prtifungsverfahren zu rück tritt;

e) die Frist nach 9 32 Abs. I und 2 Überschritten Ist, sofern 
nicht einer Fristverlüngerung nach |  32 Abs. 3 stattgege
ben wird.

(2 ) Die Zulassung zu einer Prüfung ist ausgeschlossen, wenn 
der Bewerber die betreffende Prüfung im gleichen Studiengang 
an der TII D arm stadt endgültig nicht bestanden hat.

IX. Prüfungazeugnla und Diplom \

9 34 Prüfungazeugnla \

( I )  Uber Jede bestandene Vor- und Diplom prüfung wird ein 
Zeugnis mit Angabe der E inzelnoten und des G esam turteils 
ausgestellt; das Thema oder Fachgebiet der D iplom arbeit ist 
aufzuflihren. Die A usführungsbeslim m ungen der Facliberei-



che können vorsehen, daß Studienleistungen mH Them a oder 
Pechgebiet im Zeugnis aufgeführt werden. Die N oten der Prü
fungen nach |  21 Aba. 2 können auf Antrag dea Bewerbers zu- 
s ltz lich  aufgeführt w erden, und zwar getrennt von den Ergeb
nissen der eigentlichen D iplomprüfung oder D iplom vorprü
fung.

(2 ) Die Prüfungszeugnisse werden vom V orsitzenden der au
sfindigen Prüfungskommission und dem Prlaidenten  der TH 
D arm stadt unterzeichnet. Sie sind mit dem Siegel der H och
schule zu versehen.

|  35 Bescheinigung bei N ichtbeatehen der G esam tprüfung

• ' ( I )  Bewerbern, die ihre Vor- oder D iplom prüfung endgültig 
nich t bestanden haben, geht durch den V orsitzenden der Prü
fungskommission ein Bescheid mit Angabe aller Prüfungslei
stungen und den Gründen für das N ichtbestehen der Gesamt- 
prüfung zu. Er Ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver
sehen.

(2 ) Gegen Entscheidungen der Prüfungskom mission ist Wider
spruch zulässig. Dieser ist bei der Prüfungskom mission einzu- 
legm  Hilft diese dem Widerspruch nicht ab , ao ergeht ein Wl- 
d» chsbescheid durch den Prlsidenten . '

(3> . .a t  der Bewerber die Vorprüfung oder D iplom prüfung 
endgültig nicht bestanden, wird ihm auf Antrag eine schrift
liche Bescheinigung ausgestellt, die die bestandenen Prüfun
gen und ggfls. Studienleistungen e n th llt und erkennen llß t, 
daß  die Prüfung nicht bestanden Ist.

|  36 D iplom ’

( I )  Nach bestandener'D iplom prüfung e rh llt der Bewerber ne
ben dem  Zeugnis nach 9 34 ein D iplom , das die V erleihung 
des akadem ischen Grades beurkundet. Das Diplom wird vom 
Dekan des Fachbereiches, dVm der S tudiengang zugeordnet 
Ist und vom Prlsidenten der TH D arm stadt unterzeichnet. 
Es ist mit dem  Siegel der H ochschule zu versehen.

- * * * 2 )  Der akademische Grad darf erst nach A ushlndigung des 
* ' * Diploms geführt werden.

X. V erstöße gegen die Prüfungsordnung

* |  37 Ordnungswidrige Zulassung zur Prüfung . .

(1 ) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Bewerber hierüber tlu schen  
w ollte, und wird diese Tatsache erst nach A ushlndigung des

.* Diplom s bekannt, so wird der Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung g eh e ilt/

(2 ) Hat der Bewerber die Zulassung zu einer Prüfung vor
sätzlich zu Unrecht erw irkt, so entscheidet die Prüfungskom 
mission Ober die Gültigkeit der Prüfung.

|  38 T luschungen und Ordnungswidrigkeiten 

( I )  Wird festgesteilt, daß ein Bewerber bei einer Prüfungs
leistung eine llu sc h u n g  versucht oder begangen h a t, so kann 
diese Prüfung als „nicht ausreichend '' erklärt w erden. Die F est
stelbing trifft der jeweilige Prüfer, in Zw eifelsflllen im Elnver- 
n n m it der zustlndigen Prüfungskommission.

(* . . trd diese Tatsache nach A ushlndigung des D iplom s be
kan n t, so kann die Prüfungskommission nachtrlg lich  die N ote 
berichtigen und gegebenenfalls die Gesam tprüfung für nicht be
standen erk llren . Im letzteren Falle ist das unrichtige Prüfungs
zeugnis und das Diplom einzuziehen und die Verleihung des 
akadem ischen Grades abzuerkennen.

(3 ) ln  anderen Fällen, in denen Prüfungen un ter ordnungsw id
rigen Voraussetzungen abgelegt worden sind, entscheidet die 
Prüfungskom mission über Gültigkeit und Bewertung.

XI. Übergangsbestimmungen 

|  39 Inkrafttre ten

( I )  Die Prüfungsordnung tritt mit der V eröffentlichung durch 
den Hessischen K ultusm inister in Kraft.

(2) Bereits begonnene D iplom prüfungen oder Diplomvorprü
fungen können innerhalb einer Ubergangsfrist von drei Sem e
stern nach den bisherigen Prüfungsbestimm ungen zu Ende ge
führt werden. Entsprechendes gilt für Bewerber, die sich inner
halb eines Jahres nach In k rafttre ten  dieser Prüfungsordnung 
zur Prüfung melden. Eine derartige Ubergangsfrist muß auch 
bei Ä nderungen der Ausführungsbestimmungen der Fachbe
reiche vorgesehen werden. In Zw eifelsflllen entscheidet die 
zustlndige Prüfungskom mission, bei der Diplomvorprüfung 
im Einvernehm en mit dem  Leiter des Prüfungssekretariats.

(3) Die Fachbereiche erlassen nach Inkrafttre ten  dieser Prü
fungsordnung die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 
Die Prüfungskom missionen nach dieser Prüfungsordnung sind 
rechtzeitig vor Beginn des Prüfungsabschnittes zu bilden, der 
auf das Inkrafttre ten  dieser Prüfungsordnung folgt.

(4) Mit Inkrafttre ten  dieser Prüfungsordnung tritt die Dip
lom prüfungsordnung der TH D arm stadt vom 7 .7.1971, Amts
b latt Seite 60$, außer K raft. Die Regelung des Abs. 2 bleibt 
unberührt.


